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eigene Badungsabteilung, die Finanzierung erfolgt durch Herausgabe beson-
derer Bildungsfondsmarken zu 50 Heller.

Beide Berichte beklagen die schlechte Wirtschaftslage im Jahre 1926 die
/caf/„Zentrale angeschlossenen Verbände mussten aus Verbandsmittelnrund 5 Millionen tschechische Kronen an Arbeitslosenunterstützung bezahlen,

gegen 2,8 Millionen im Vorjahre.
Alles in allem lässt sich sagen, dass sich die organisatorischen Verhält-

msse wenn auch langsam, so doch konsolidieren. Es wird freilich noch harterAufklärungsarbeit bedürfen, um die furchtbaren Auswirkungen der Spaltungund kommunistischen Verhetzung zu überwinden.

Gemeinwirtschaft.
Die Bank der Genossenschaften und Gewerkschaften.

Am 30 Oktober 1927 fand im Freidorf bei Basel die konstituierende Gene-ralversammlung der schweizerischen « Bank der Genossenschaften und Gewerk-
Ü** „"\Sta": An.der Gründungsversammlung waren 132 Delegierte anwesend,die 3391 Anteilscheine vertraten. Im ganzen sind bis Ende Oktober 3566 Anteil-scheine zu 1000 Franken gezeichnet worden. Davon sind 3410 voll einbezahlt,so dass die Bank mit einem Gesellschaftskapital von 3,410,000 Fr. ins Lebentreten kann. Die konstituierende Generalversammlung genehmigte einstimmigdie vorgelegten Statuten die von Vertretern des Verbandes schweizerischerKonsumvereine und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes in längeren Ver-handlungen bereinigt worden sind und einen Kompromiss zwischen den Auf-fassungen dieser beiden Spitzenorganisationen darstellen. Es wurde ein Ver-waltungsrat von 9 Mitgliedern gewählt, 6 Vertreter des V.S.K.: E. Angst, Basel;B. Jaeggi, Basel; Dr. O. Schär, Basel; B. Eggenberger, Grabs; Ch-U PerreLNeuenburg; W. Walter Baden; und 3 Vertreter aes' GewerLcLubunTes:

Lf^ de/rnT l^A l^ J* S,ChlTPf' Bern* Die Kontrollstelle wurde be-setzt mit der Treuhandabteilung des V.S.K. und A. Klemenz vom Schweize-
rErLt nllTer^nd' Bern' 8°Wie °- Mei8ter' Konsumverein Ölten,als Ersatzmann. Der Verwaltungsrat wählte B. Jaeggi zum Präsidenten, E.Angsund K.Dürr zu Vizepräsidenten. Publikationsorgan ist das «Schweizerische
auTetw!lo hDaS, ^äftSd°mizilT befindet ™* **¦* SSntr!
Infi*1?2 u de^Bez"g von Lokalitäten in der Aeschenvorstadt auf
m^lZrZr11**' DCr GeSchäft8betrieb *- Ba^ wird mit I.Januar

Nachdem nun die Genossenschafts- und Gewerkschaftsbank zustande-gekommen ist, ist es wohl von Interesse, einen kurzen Rückblick auf die Vor-geschichte dieser Gründung zu werfen.
banlc^nnr8tQnuAn-t08S uUF *?**** ** Frage ** Errichtung einer Arbeiter-bank m der Schweiz gaben die finanziellen Schwierigkeiten, denen die vonfaÄS^T MtTheii rCgierten StädtC ^enü^rstand^n Die inden ersten Nachkriegsjahren herrschende Kapitalknappheit und die schwierige£SÄ dtsegrSSen StädtC ™d«*™ dCn *¦*«*» benutzt,"meTne'n
dThung der K ^ei*WeSen ^«üben. Zürich und Basel wurden durch An-
ta de?« 7 Kreditsperre gezwungen, sogenannte Finanzvertrage abzuschliessen,
Das^ve^nWr5ZU«emTJ8tTgen E™»*™S*I>°^ verpflichten mussten.mlZf A ^demokratische Partei zur Einberufung eines Korn-
Hnanlt8 den 12. September 1920 nach Zürich, an dem die kommunalenFinanzfragen zur Behandlung kamen. Der Kommunaltag beschloss unter ande"
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rem die Prüfung der Frage einer Städte- und Gewerkschaftsbank und setzte zu
diesem Zwecke eine Kommission ein, in die neben der Partei auch der
Gewerkschaftsbund Vertreter abordnete. Es wurde im Jahre 1922 eine Umfrage
bei den Gewerkschaftsorganisationen veranstaltet, um zu erfahren, wie sich diese
zur Gründung einer Bank stellen und ob sie sich daran beteiligen würden. Das
Interesse war jedoch nicht sehr gross, vor allem waren die in Aussicht gestellten

Kapitalbeteiligungen derart gering, dass die Kommission ihre Tätigkeit
einstellte. Es muss übrigens gesagt werden, dass eine Städte- und Gewerkschaftsbank

so wie sie dem Kommunaltag vorschwebte, gar nicht lebensfähig gewesen
wäre. Abgesehen davon, dass die Summen, die hätten aufgebracht werden können,

lächerlich klein gewesen wären im Vergleich zum Kapitalbedarf auch nur
einer einzigen grossen Gemeinde, wäre das Liquiditätsproblem für eine
Kommunalbank sehr schwer zu lösen.

Im Jahre 1925 wurde die Bankfrage wiederum aufgegriffen, und zwar diesmal

von seiten des Gewerkschaftsbundes. Es wurde nach einer Konferenz in
Luzern am 4. November eine neue Kommission eingesetzt aus Vertretern der
Gewerkschaftsverbände, doch war auch die Sozialdemokratische Partei darin
vertreten. Da bekannt wurde, dass der Verband schweizerischer Konsumvereine
sich mit der Frage befasse, seine Bankabteilung zu einem selbständigen
Bankinstitut auszubauen, musste man sich zuerst klar werden darüber, ob die
Gewerkschaften allein oder gemeinsam mit dem V. S. K. eine Bank gründen wollten.

Der Verband schweizerischer Konsumvereine hat schon 1911 eine
Bankabteilung errichtet, um sich von den Banken unabhängig zu machen, und er
hat sich seither das zum Geschäftsbetrieb nötige Kapital selbst beschafft durch
Entgegennahme von Depositengeldern, die ihm in der Hauptsache von
Verbandsvereinen und deren Mitgliedern, aber auch von anderer Seite (unter
anderem auch von Gewerkschaften) anvertraut wurden. Schon vor einigen
Jahren wurde geprüft, ob nicht die Loslösung der Bankabteilung vom V. S.K.
und die Errichtung eines rechtlich selbständigen Bankinstitutes zweckmässig
wäre. Die Verbandsbehörden bejahten diese Frage und unterbreiteten im
Herbst 1924 den Kreiskonferenzen entsprechende Thesen, die sozusagen überall
gutgeheissen wurden. Ziffer 3 und 6 dieser Thesen lauten:

«Die Errichtung einer allgemeinen Genossenschaftsbank der Schweiz wird
als richtig betrachtet. Die Genossenschaftsbank soll die Aufgabe haben,
Bankgeschäfte aller Art durchzuführen. Sie soll die Ersparnisse der Mitglieder der
Genossenschaften sammeln und für die Zwecke des Genossenschaftswesens
dienstbar machen.

Bei der Gründung einer allgemeinen Genossenschaftsbank sind alle Arten
von Genossenschaften und Gewerkschaften sowie auch andere gemeinnützige
und auf dem Boden der Gemeinwirtschaft stehenden Organisationen sowie auch
Mitglieder von solchen zur Mitwirkung einzuladen. Die Selbständigkeit der
einzelnen Organisationen wird durch den Beitritt zur Genossenschaftsbank
nicht berührt».

Die Kommission des Gewerkschaftsbundes war der Auffassung, dass ein
Zusammengehen mit den Genossenschaften der Gründung einer reinen
Gewerkschaftsbank vorzuziehen sei. Sie liess sich dabei hauptsächlich von der Erwägung
leiten, dass auch ein gewerkschaftliches Bankunternehmen auf den Geschäftsverkehr

mit den Genossenschaften angewiesen wäre, so dass sich zwischen der
Gewerkschafts- und einer wahrscheinlich entstehenden Genossenschaftsbank
eine Konkurrenz entwickeln musste, die weder für die Genossenschafts- noch die
Gewerkschaftsbewegung von Vorteil wäre. Zudem ist die Schweiz ein so kleines
Wirtschaftsgebiet und besitzt ein so hoch entwickeltes Bankwesen, dass ein
gemeinwirtschaftliches Bankunternehmen nur Aussicht auf Gedeihen hat, wenn alle
Kreise, die sich für die Gemeinwirtschaft einsetzen, hinter ihm stehen.
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Obschon die Auffassungen der Gewerkschafts- und der Genossenschafts-
Vertreter anfänglich auseinandergingen, einigte man sich schliesslich auf einen
Statutenentwurf, der nun von der konstituierenden Generalversammlung ge-nehnngt worden ist Den Vertretern der Sozialdemokratischen Partei genügtefreilich das Ergebnis der Verhandlungen nicht, und der Parteivorstand lehnte
ftll tf -igUng ^ de" "^ 3b' W°bei 3Uch die ^Möglichkeit, sich finanziellstark beteiligen zu können, eine Rolle gespielt haben mag.

Die «Bank der Genossenschaften und Gewerkschaften» ist als Genossen-schaft konstituiert. Der Verband schweizerischer Konsumvereine besitzt dieMehrheit der Anteilscheine. Er hat 2 Millionen Franken Kapital einbezahlt,die ihm angeschlossenen Organisationen 454,000 Fr., während die Gewerk-Schaftsorganisationen bis jetzt für 1,086,000 Fr. Anteilscheine gezeichnet haben.
nX T\i y°raus8etzune' dass er in der neuen Bank das Uebergewichthabe beschloss der V.S.K., seine Bankabteilung aufzulösen und an die Bankder Genossenschaften und Gewerkschaften überzuleiten. Die Aufnahme dieser«M/' ~i u

\926 Cine BiIanzsumme von etwa 40 Millionen Frankenaufwies, wird natürlich der neuen Bank einen schönen Grundstock für denAufbau ihrer Geschäftstätigkeit sichern.

ein JSfdeP G™dttn/der Bank der Genossenschaften und Gewerkschaften istein wichtiges, bisher fehlendes Glied im Genossenschaftswesen unseres Landes

Arbeiterbildungswesen.
Kritisches zum Problem der Arbeiterbildung.

A ?u .°k'ob?rbeft der Gewerkschaftlichen Rundschau» ist dem ProblemtLÜ A i^ gewidmet- Wir begrüssen es lebhaft, wenn der Gewerk-
DreiS, w

m Vermehrtem MaSSe für die Arbeiterbildung interessiert,
olr ArS T,l1aSSen S? ^ ten Aufgaben' de« Hindernissen und dem Zielder Arbeiterbildung. Diese Arbeiten ergänzen sich dem Titel nach, wider-sprechen sich aber gelegentlich inhaltlich und geben damit ein Bild der allge-
EteTL u

im BlldungSwesen der schweizerischen Arbeiterbewegung.
wLnmXn°t einrrilrr urtikel ^ ^Bemer Ta^ebt», der teilweiseheftigen polemischen Charakter hat. Es kann nur von Gutem sein, wenn die
dalrSrn u *udiG. Bildungsarbeit ^cht ausgiebig in der Presse erfolg"dadurch vielleicht eine gewisse Klarheit geschaffen wird in Fragen, die heutenoch sehr verschiedenartig lauten. '

Es ist schade dass der schweizerischen Arbeiterschaft die einzige
Bildungszeitschrift, die « Sozialistische Bildungsarbeit» verloren ging. E tranlhts
Gleichwertiges an ihre Stelle; wenn auch ihr Inhalt nicht immer befried gte
Ser ä1 \*U:nABedÜrfni8Sen Rech-^ trug, so war sie doch das SprachrohrSÄ?dS8a^üf8e ^d ihr Bindeglied. Mit der Zeit hätte diekftZ^ÄÄT^l WeiT aUSgCbaUt UDd —o"k—t werdenkönnen, und hatte für die Schweiz das werden können, was beispielsweise die«Bucherwarte» oder der «Kulturwille» in Deutschland sind. Jedenfalls war
heite^de^ daS Über alle B^ungsangelegen!

Revue>> nnd d r^Tt ^T**'***" ZWei Monatsschriften, die «Rote
frükel br £ Gewerkschaftliche Rundschau» gelegentlich einen Bildung«-artikel bringen. Es wäre wünschenswert, wenn die «Gewerkschaftliche Rund-
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